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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

EStG 1988 §16 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2007/15/0183

Rechtssatz

Ein Verp egungsmehraufwand nach § 16 Abs. 1 Z. 9 EStG 1988 kann nur dann geltend gemacht werden, wenn eine

beru ich veranlasste Reise vorliegt. Durch die Fahrten von den Wohnorten der Abgabep ichtigen zu ihren

Arbeitsstätten sowie durch die Fahrten von der Arbeitsstätte des einen Dienstgebers zur Arbeitsstätte des anderen

Dienstgebers liegt eine Reise im Sinn des § 16 Abs. 1 Z. 9 EStG 1988 nicht vor. Aber auch ohne Vorliegen einer Reise

sind Verp egungsmehraufwendungen nach den allgemeinen Grundsätzen als Werbungskosten absetzbar.

Voraussetzung ist aber auch in diesem Fall, dass dem Steuerp ichtigen Mehraufwendungen erwachsen (vgl. etwa das

hg. Erkenntnis vom 22. November 2006, 2004/15/0130).
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